Deckblatt:

Original ATE Bremsflussigkeit
DOT 3 (blau)

Anpassung eines Sicherheitsdatenblattes, welches flir einen EU-Mitgliedstaat
(gemafr Anhang Il der VO (EG) 1907/2006, REACH) erstellt wurde, gemafR den Anleitungen
des Bundesamtes fiir Gesundheit (BAG) fur die Schweiz.

zu Abschnitt 1

Name des Importeurs:

Adresse des Importeurs:

Telefonnummer des Importeurs:

Notfallnummer: STIZ (Tox-Zentrum): Tel. 145 (24 h)

zu Abschnitt 8

Keine fur die Schweiz spezifischen Hinweise.

zu Abschnitt 13

Keine fur die Schweiz spezifischen Hinweise.

zu Abschnitt 15

Keine fur die Schweiz spezifischen Hinweise.

Spezifische Angaben des Importeurs sind zu erganzen.

Datum: 01.11.2025 Datum:
(Angaben Hersteller) (Angaben Importeur)
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Sicherheitsdatenblatt
: gemdl ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 19.11.2025 Versionsnummer 7.0 (ersetzt Version 6.1) Uberarbeitet am: 01.11.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Original ATE Bremsfliissigkeit DOT 3 (blau)

Artikelnummer: 03.9901-03xx.x / 7003xx

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Hydraulikflissigkeit

1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestr. 7

60488 Frankfurt a. M.

Deutschland

Tel: +49-69-76031

Auskunftgebender Bereich:

Gefahrstoffmanagement Aftermarket, Zentrales Materiallabor
ate.sicherheit@aumovio.com

1.4 Notrufnummer:

INFOTRAC

+1-352-323-3500 (International)

Tox Info Suisse

24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist gemafl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusitzliche Angaben:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Zubereitungen

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
CH—
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Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 907-996-4 Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 215-<20%
Reg.nr.: 01-2119531322-53- and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

XXXX Eye Dam. 1, H318

01-2119475115-41- Spezifische Konzentrationsgrenzen:

XXXX Eye Dam. 1; H318:C = 30 %

Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C <30 %

CAS: 143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxylethanol 210-<15%
EINECS: 205-592-6 'Eye Dam.1,H318

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Eye Dam. 1; H318:C 230 %
Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C <30 %

CAS: 111-46-6 2,2'-Oxydiethanol 25-<10%
EINECS: 203-872-2 'Acute Tox. 4,H302 |

Reg.nr.: 01-2119457857-21-

XXXX

CAS: 1559-34-8 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol 22,5-<5%
EINECS: 216-322-1 'Eye Irrit. 2,H319

CAS: 111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 22,5-<3%
EINECS: 203-906-6 'Repr. 1B,H360D

Reg.nr.: 01-2119475100-52- Spezifische Konzentrationsgrenze:

XXXX Repr. 1B; H360D: C= 3 %

SVHC

Enthalt keine oder < 0,1 % aulerst besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemall REACH-Verordnung
(EG) Nr. 1907/20086, Artikel 57

Zusitzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Die CAS-Nr. 143-22-6 und 1559-34-8 sind Bestandteil der Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)
ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1ol, fir die der SCL gilt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen:

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspllen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren.

Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: CO, CO2, NOx

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Temperaturklasse: T3

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Lagerung bei Raumtemperatur.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Trocken lagern.

Produkt ist hygroskopisch.

Behalter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 Brennbare Flissigkeiten.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
112-27-6 Trigol

MAK | Kurzzeitwert: 2000 e mg/m?

Langzeitwert: 1000 e mg/m?

SSb;

111-46-6 2,2'-Oxydiethanol

MAK | Kurzzeitwert: 176 mg/m3, 40 ml/m?

Langzeitwert: 44 mg/m?3, 10 ml/m3

SSgc;

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Bei der Auswahl der persdnlichen Schutzausristung (PSA) missen die Vorschriften der Schweizer
Arbeitnehmerschutzgesetzgebung eingehalten werden.

Atemschutz Bei unzureichender Beluftung Atemschutz.

Handschutz

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Butylkautschuk: Mindestdurchbruchzeit: 480 min; Mindestschichtdicke: 0,7 mm

Nitrilkautschuk: Mindestdurchbruchzeit: 30 min; Mindestschichtdicke: 0,4 mm

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitt 6 und 7. Keine dartber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Flussig
Farbe Blau
Geruch: Charakteristisch

(Fortsetzung auf Seite 5)

CH—
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Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich >245 °C (FMVSS 116)

Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
Flammpunkt:
Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert bei 20 °C:
Viskositat:
Kinematische Viskositét bei 20 °C
Dynamisch:
Wasser:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
Dampfdruck bei 20 °C:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:
Relative Dichte
Dampfdichte

Nicht bestimmt.
<-70 °C (DIN 51583)

Nicht anwendbar.

1,5 Vol %

Nicht bestimmt.

2130 °C ((ASTM D 7094-closed cup)
230 °C (DIN 51794)

>360 °C (DSC)

7,5-10 (FMVSS 116)

14,5-17 mm?/s (FMVSS 116)
Nicht bestimmt.
Vollstandig mischbar.

Nicht bestimmt.
<10 hPa

1,04-1,07 g/cm? (DIN 51757)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur:

Explosive Eigenschaften:
Loésemittelgehalt:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Flissig

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

VOCV (CH) 0,00 %
Zustandsanderung

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben lber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische  entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Stickoxide (NOXx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
Oral LD50 |>5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 |>3.000 mg/kg (Kaninchen)

111-46-6 2,2'-Oxydiethanol

Oral LD50 |>5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal | LD50 |>5.000 mg/kg (Kaninchen)

111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 | >4.000 mg/kg (Meerschweinchen) (OECD 401)

Dermal |LD50 |>5.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitidt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 7)
CH—
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11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

LC50 ‘>1OO mg/L (Fisch) (DIN38412)

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
EC50 >100 mg/l (Alge)

LC50 >100 mg/L (Daphnia)

>100 mg/L (Fisch) (DIN 38412 96 h)
111-46-6 2,2'-Oxydiethanol

EC50 >100 mg/l (Alge)
>100 mg/l (Daphnia) (DIN 38412 T.11)
LC50 >100 mg/L (Fisch) (96 h)

111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

ECS50 (statisch) |>100 mg/I (Alge) (OECD 201 96 h)
>100 mg/l (Daphnia) (EPA 48 h)
LC50 (statisch) | >100 mg/L (Fisch) (EPA 96 h)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Die Entsorgung sollte auf den einschlagigen staatlichen und lokalen Gesetzen und Vorschriften
basieren, der Entsorgungsvorgang sollte eine Umweltverschmutzung vermeiden.

Empfehlung:

MuR unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeflihrt werden.
Die Vorschriften der Schweizer Technischen Verordnung iber Abfalle (TVA; SR814.600) und der

Schweizer Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA; SR814.610) missen eingehalten werden.
(Fortsetzung auf Seite 8)
CH—
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Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder die Zubereitung

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF (ber
gefahrliche Arbeiten fir Jugendliche sind nicht zutreffend.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

VERORDNUNG (EU) 2019/1021 liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 54, 75
Verordnung (EU) Nr. 649/2012

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2024/590 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéftigungsbeschriankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.

Klassierung wassergefiahrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2))

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaRR REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VOCV (CH) 0,00 %

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Erganzende Angaben des Importeurs (Schweiz) sind als Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt zu
erganzen:

zu Abschnitt 1:

Name des Importeurs:

Adresse des Importeurs:

Telefonnummer des Importeurs:

Keine fir die Schweiz spezifischen Hinweise in den Abschnitten 8, 13 und 15 notwendig. Sie sind
bereits im SDS enthalten.

Auferdem verweisen wir auf die Notwendigkeit der Einhaltung aller Pflichten nach
Chemikalienverordnung, ChemV.

Relevante Satze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Empfohlene Einschrankung der Anwendung Nur fir industrielle oder gewerbliche Anwendungen.

Datenblatt ausstellender Bereich:
Gefahrstoffmanagement Aftermarket
ate.sicherheit@aumovio.com

Datum der Vorgangerversion: 01.08.2025
Versionsnummer der Vorgangerversion: 6.1

Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Fortsetzung auf Seite 10)
CH—
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IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCYV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Repr. 1B: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 1B

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert

CH—




	DOT 3 Deutsch.pdf (p.1)
	03.9901-03xx.x ⁄ 7003xx_SDS_DE-CH_Original ATE Bremsflüssigkeit DOT 3 (blau).pdf (p.2-11)

	1: 
	2: 
	Telefonnummer des Importeurs: 
	undefined: 


